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SCHUTZZONEN-REGLD1ENT ZUM SCHUTZZONENPLAN FUER DIE FASSl:.JN3 HIRSERENBRUNNEN 

DER NIEDERDRUCK-wASSERVERSORGUNG SUBINGEN 

Zur Siderstellung der obenerwähnten Trinkwasserversorgungen wird, gestützt 
auf Art. 30 des Eidgenössischen Gewässersclrutzgesetzes van 3. Oktober 1971 
und auf die Kantenale Gewässerschutzverordru.mg van 17. Februar 1981 das 
nachst.eterrle Reglerrent mit dem .entsprech=nden Scrutzzonenplan. 

Art. 1 GEl.fiUl~EICH 

Das Reglenent gilt für die in dem Schutzzonenplan ausgeschiedenen Schutzge
biete, die aus den Zcnen S 1 (Fassungsbereich}, S II (engere Schutzzone) 
und s III (weitere Schutzzcne) l:::esteh:m. 

Irmerhalb der SciJ.ltzzone gelten die nachfolgenden Nutzungsvorschriften. 

Es bedeuten: 

+ zugelassen 

- verlxrten 

b im allgerreinen können die Tätigkeiten c:xler Anlagen zugelassen 
\llllerde.'"l. Besondere Auflagen und Bedinglmgen der Gewässerschutz
beOOrden sind aber einzuhalten; in einzelnen Fällen missen Ver
rote erlassen \~~~~erden. 

Die A.'1Jrerkungen bilden einen Bestandteil der Nutzungsvorschriften. 
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a. Bcrlennutzung 

Grasbau 

Weidegang 

Ackerbau 

Feldgel'Üsebau 

Landwirtscnaftl icre Intensi v.Kul turen 

Wald 

b. Di.ingung 

Ausbringen von Gülle, Mist und 
Kehrichtreifkoop:>st 

Ausbringen von GÜlle und Mist im Walde 

Ausbringen von Klärschlarrm, Kehricht
karpost und -frischkcrrp:>st 

Al'lwendung von Bande lsdünger 

Lanzendüngung 

c. Pflanze..Tl.Schutz 

Anwenden von cherniscren Fflanze..'1-
schutzrni tteln u. ä. AgriJrul tur-chemi
kalien einschliesslich Phytohorrronen, 
die der Kontrolle gernäss I.andwirt
schaftsgesetzgeb.mg unterstellt sind 
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B. 

&"'"!We.."J<len entsprechender Mitte 1 in der 
Forstwirtschaft 

Behandlung von gelagertem Nutzholz 
mit Forstetemikalien 

Übrige Mittel 

Zubereiten der Brühen von FflaT'lzen
schutzrni tte In 1 Wachstums-Regulatoren 1 

I<e i.rnhermern 1 Hol zschutzrni tte In tmd 
arrleren chemischen Hilfsstoffen so,.;ie 
Beseitigen von Brüh....'>"Bsten und Reinigen 
von Geräten 

d. Bewässerung 

Oberf läcJ.-enwasser 

Häuslicles 1 gewerbli.cles, industriel
les Al:Masser 

e. Uebriges 

Befristete Lagerung von Mist auf 
Naturb:xlen 

SPORT- UND At.JFENI'HALTSA.~ 

Grün- und Hartanlagen 

Zeltplätze 

Plätze für Wohnwagen und M±>ilheirre 

Anwe..T'!dung von chemischen Fflanzen-
schutzmi tte In 
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C. HOCH- UND TIEFBAL"TEN (NEDBA.lJA.,."'nAGEN) 

- Hochbauten ohne Schrrutzwasseranfall 
und in denen keine andern wasserge
fährdenden Stoffe erzeugt, ve~ndet, 
1..l!l"geschlagen, befördert cder gela
gert 'Werden 

- Hochbauten mit Schrrutzwasseral'lfall, 
in de..11en jedoch keine andern wasser
gefährdenden Stoffe erzeugt, verwen
det, 1.llt'J'.3'Cschlagen, befördert o:Jer ge
lagert werden: zugelassen sind Mine
ralÖlprcrlukte für eigene Heizzwecke 

- Rauhfuttersilos 

- Injekti~, Dichb.mg~imde 

- Ramn- und Bohrpfählung 

- Leitungen für Schrrutzwasser aus 
Hochbauten gerräss Buchstabe c 

- Güllegruben und -lei tungen, 
Ueberf lur-Gülletanks 

- Leitungen für RÜhlwasser, Dachwasser 
usw. 

- SickP...rschächte für :KÜhlwasser, Wasser 
aus Wärrrep..ll'l'pEm und Vorplatzwasser 

- Sickerschächte für Dachwasser 

- Diffuses Versickern von Platzv.'a.Sser 
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- Strassen 

- land- und forstwirtschaftlich= Stras
sen und Wege 

- Bahnl i.rüen 

- Tunnels, Unterführungen, Einschnitte 

-~g vc:t1 Herbiziden 

- Park- und Autoabstellplätze ohne 
Wasseranschluss 

- nicht-gewerbliche Plätze mit Wasser
anschluss (private Garagevorplätze 
etc.) 
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G. A.t"''T.AGEN MIT w..-;;ssERGEFAHRDENDE\' rJ.lJESSIGKEITEN 

Zugelassen sind, scrweit Schutzrrassnahrren 
gewährleiste."1, dass Flüssigkeitsverluste 
leicht erkannt und auslaufende Flüssig-
keiten zurückgehalten werden (rrassgebend ist 
die Verordnung des Bul~srates vom 28.9.1981 
Über den Schutz der Gewässer vor wassergefähr
denden Flüssigkeiten (VWF) s~'i.e die Eidg. 
Techn. Tankvorschriften (TIV) ~ : 

- freistehende Lagerbehälter mit 
Flüssigkeiten der Klasse 2, die aus-
sc~Jiessl~~ der Wasserauf~reit~~g 
dienen, so..'i.e die dazugehÖrigen frei
stehenden Rohrleitungen und Abfüll
stellen. 

- Gebinde mit einem Gesamtnutzvolurre..T1 
bis 450 Liter je SchutzbaU\o.erk 

- Freist.eherrle Lagerbehälter bis zu 
einem Gesarntnutzvol urren von 30' CX::C 
Liter je Schut.z.ba.l.Iwerk, sc:Mie die da
zugeli)rigen freistehenden Rohrlei tun
gen und Ab.A..CW.lste llen 

- Betriebsar..lagen rni t Flüssigkeiten der 
Klasse 1 bis 450 Liter und der Klasse 
2 bis 2 I (XX) Liter 

H. UMSCHI.AGPI.AITZE UND ROHRI..EIT"...N;EN FUER Fll.JES
SIGE UND Ql.SFOERMIGE BRENN- lW TREIBS'roFFE 

- Rohrleitungen für gasfönnige 
Brenn- und Treibstoffe 
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J. MA~, D~, 'WASENPIAETZE 
FRIEDHOEFE 

- Deponien von sauberem Aushub 

- Materiallager tmd Deponien von festen, 
tmlöslichen, nicht wassergefährdenden 
Stoffen 

- Friedhöfe 

( - Wasenplätze 

- Dep:Jnien von w"a.Sserl:eeinträchtigenden 
cxler wassergefährdenden Abfällen 
(der Klassen II -IV) 
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Anrrerkungen 

1 a) Es d~en im Jahr max. 120m3 Gülle ca. 1:2 verdünnt crler max. 
90 m Gülle ca. 1:1 verdünnt je ha_~racht werden. Die einzelne 
Güllegabe darf aber nicht rrehr als 30 m Flüssigkeit je ha betragen. 
Mist dürfen rraxi.rral 40 T-ennen in der Gabe ausgebracht werden auf die ha 
Land. 

b) Die Gülle und der Mist sind gleichrnässig zu verteilen. Verschlauchui"Jgen 
sind nicht gestattet. Ansarrrnlungen von Gülle .i.Tl Geländevertiefungen 
sind zu verrreiden. Der Mist ist gut zu zerkleinern. 

c) Der Boden darf w-ährend des Ausbringe.TlS weder gefroren, mit Sch11ee 
bedeckt noch wassergesättigt sein. Deshalb ist das Ausbringen bei a:ler 
unmittelbar nach starken Regenfällen SCMi.e w-ährend crler kurz nach der 
Sch~schmelze untersagt. 

d} Brachliegende Aecker, d.h. Aecker ohne Gründecke dürfen nicht gedüngt 
werden a:ler nur dann, wenn der Acker urnnittelbar danach 1::epflanzt crler 
angesät wird. 

2 Die Gewässerschutzgesetzgeb.mg verpflichtet jedernann, alle nach den 
Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um die Verunreinigung der 
d:ler- und unterirdischen Gewässer zu ve.nreiden. 

Sie untersagt, feste, flüssige crler gasfönnige Stoffe jeder Art, die 
geeignet sind, das Wasser zu venmreinigen, mittel.bar crler urunittelbar 
in die Gewässer einzubringen, abzulagern oder in den Untergrund ver
sickern zu lassen (Art. 13 und 14 des eidg. Gewässerschutzgesetzes). 

Deshalb sind die zugelassenen Mittel und Stoffe bei der Bewirtschaf
tung sorgfältig und nassvoll anzuwenden. Die für einzelne Prcrlukte 
verrügten Einschränkungen sind einzuha.l ten. 

PFIANZENSCffiJI'ZMITI 
]:)räparate, die als Wirkstoffe 
- AlDICARB 
- DAZCMEI' (IMrT} 
- DICHIJ:RPROPM1-DICHI.llU'ROPEN (DD) 
- 'IRI~IGSAIDRE ('!CA) 
-~ 
- 'IRICI..DPYR 
enthalten, dürfen in Schutzzone nicht verwendet ~ (P:Elanzen
schutzmittel-Verzeichnis 1985/86, vgl. Anhang}. 

Das Verzeichnis der verbotenen Pflanze.!lschutzmittel bildet einen Be
standteil dieses Reglerrentes. Es wird bei jeder Neuausgabe des Eidge
nössischen pf 1 anze.TlSchutZ!!'i tte 1-Verze iclmisses 'Weilil nötig nachge:filllrt. 
Die ErgäTlZl.mgen 'Werden den betroffenen La.Tldwirten mitgeteilt. Die Kan
tonale Zentralstelle für l.l!TlVel tschonend.en Pflanzenbau, Wallierhof, Ried
holz, ist jederzeit tereit, Lanc1v;1rte bei der Wahl von ErsatznJ.tteln zu 
beraten. 
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FELJ)(;Zi L'ESLLAU 
Feldgenllisebau kann unter gewissen Bedingungen zugelassen werden. 
Sofern solche vorhanden cder vorgese..l-en sind, niissen die Auswahl der 
I't'Öjlichen Rult.J.ren, sowie Dünge- und Pilanzenscmtzm:ittel-Fragen mit 
dem Betriebsberater der zuständigen larrlwirtschaftlichen Schule, der 
Wasserversorg~"1g und dem KaT"Jtonalen J>_rrrt für WasserwirtscriCift l:::esprochen 
werden. 

Ferner sind die Richtlinie..T"J und Empfehlungen der eidge.11ÖSsischen 
Fachinstanzen zu beachten (vgl. Liste im Anha..""lg). 

Für das An~.11den von Pi legem:i tte ln gilt A.rmerkung 2 sin.T'lgei!läss. 
Totalherbiz:i.de, d.h. Wirkstoffe mit sehr breitem Wirkungsspektrurn, sind 
in jedem Falle sehr zurückhaltend anz...r.o.e..-riien. 

a) Die Hinterfüllung von Gebäuden hat jeweils bis an das Bauwerk cder 
dessen Sickerpack1.mg zuoberst mit verdichtetem, lermugen, undurchläs
sigem Material zu geschehen .• Das am Gebäude anfalle..Tlde Sickerwasser 
darf nicht in den Untergnmd versickert we.rden. 

b) Injektionen sind nicht gestattet. 

c) Ranalisaticnsleitungen und -anschlüsse haben den für die Zcl1e S III 
geltenden Dichtigkeitsvorschriften der SIA~nn lSK) zu entsprechen. 

d) Autoabstellplätze mit Wasseranschluss si.rrl mit Randbordüren und An
schluss an die Kanalisation zu versehen. 

5 Die Anzahl der Ffähle ist auf das statisch erfa..rderliche Mir>..im..ml zu 
beschränken. 

6 Ausnahrren kCn"'len vcn den zuständigen Gew-ässersclrutz:beh5rden bewilligt 
werden, ~ aus techniscren GrÜnden eine Urrgehlmg der engeren Schutz
zone nicht crler nur mit unverhältni.sr,ässigen Mehrkosten IIÖglich ist. Es 
sind l:::escrrlere Schut.zrrassnahrren zu treffen. 

7 Einzuhalten sind die Richtlinien des eidg. Depa.rterrent.es des Innern 
betreffe..'1d Gewässerschutzma.ssna....l-men beim Strasse..""lbau. 

8 Zugelassen ist nur der Anliegerverkehr für land- und Forstwirtschaft 
sowie für die Wasserversorgung 

9 Bei best.ehe..rrlen Strassen sind allenfalls Fahrverbote für Fahrzeuge mit 
wassergefährderrlen Flüssigkeiten geznäss der Verordnung über die Beför
derung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR) auszusprechen. 

10 Zwinge.."'lde Bedi.T"lgung: Diese Lagerber.äl ter dürfen nur Heiz- und DieselÖl 
zur Energieversorgung des Gebäudes crler Betriebes des Inhabers für 
hÖchstens zw:i Jarrre enthal t.en. 

11 Das Ka.'1tor.ale AI""Tit für \~asserw'..Litschaft prüft jedes Baugesuch und erteilt 
eine Bewilligung r!'it den notwendigen Auflagen für den Bau und den Betrieb. 
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VERZEICHNIS DER PFI.Al'U;ENSCFlL'I'Z.t.ITTT'EL, DIE lli DEN zcm:N S II (EN:;ERE SCHUI'Z
za.iE) UND S III (WEITERE SCHUI'ZZONE) FfJER DIE ~"'RTSCHAr""'T NICH'I' VERWENDET 
WERDEN DUERFEN 

Gerrä.ss dem "Verzeichnis 1985/86 der PflaTJzeT'.schut.z:rnittel" 1) ist in den Gnmd
wasserschutzzonen S II und S III die Ve:rY.lE:ndung von Pilanze.TJ.schut.zrnitteln mit 
den Wirkstoffen Aldicarb, Dazooet (IMI'I'), Dichlorpropa.n-Dichlorpropen (DD), 
Trichloressigsäure ('!CA), M=tazac}i..lor und Triclopyr untersagt. 

Dies betrifft folgende Mittel: 

Wirkstoff 

Aldicarb 
Dazaret 

DD 
'!CA 

~tazac..~1or 

Triclopyr 

Mittel 

Temik 10 G 
Basamid 
Basarnid 
Basamic-Gra.;ulat 
Dazaret 
Fongosan 
DD Shell 
Nata 
Queckenvert.il ger 
'!CA Burri 
'!CA Hoko 
'!CA Quecken'V""_rtilger I.G 
'ICA Siegfried 
Butisan S 
Garion 3A 

Finna 

Union Carbide Et.lrop: SA 
BA.SF 
Maag 
SaTJ.doz 
Leu+ Gygax 
Plüss-Staufer 
Agrop1ant. 
Plüss-St.aufer 
crA 
Burri 
Ho kochernie 
Leu+ Gygax 
Siegtried 
PASF 
Maag 

Da erfahrungsgerräss im Laufe der Entwicklung einzeL"'le Mittel unter gleichem 
Narren verkauft werden aber ariiere Wirkstoffe enthalten und die Erkenntnisse 
über Toxizität, Abbaubarkeit, Verhalten im Untergrund usw. rasch fortsch...""ei
ten, ist diese Liste pericrlisch anzupassen. 

1) Herausgegeben von: 

- Eidg. Forschungsanstalt für Cl:lst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil 
- Eidg. Forschtmgsanstalt für lariiwirtschaftlichen Pilanzenbau, 

Zürich-Reckenholz 
- Eidg. Forschungsanstalt für Yilchw-i.rtsc!-..aft, Liebefeld Bem 
- Station federale de rechercres agronariques de Cha""lgi..T"J.s, !-."yon 
- Bundesamt für Gesu.T1Cl.he i. t.swese::, Be...""Tl 
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Art. 3 AUSNAHMEN 

Ausnahiren von den vorsteh=nden Vorsc:h.riften können nach AnhÖnmg der betref
fenden Einwohnerge1,einde und der 'V;asserversorgung SUbingen vor.; Kant. Amt für v2as
sexwirtschaft zugelassen 1Nerden, sofern der Nachv.Bis erbracht ist, dass dadurch 
keine illllnittelbare cder spätere Gefährdung der Gnmdwasserfassungen erfolgt. 

Widerhandlungen gegen dieses Regle..rrent und gestützt darauf erlassene Verfü
gungen werden mit Busse cxier Haft bestraft, sofern die Widerhandlung nicht 
einen Tatbestand vco Art. 37 - 42 des Eidg. Geowässerschutzgesetzes, des 
Kant. Wasserrechtsgesetzes crler des Schweiz. Strafgesetzruches betrifft. 

Art. 5 GUELTIGKE1.1'SD.Zi.UER 

r Der Schutzzonenplan und dieses Reg1e.rrent gelten auf unbestirrmte Zeit. Künfti-
\ ge gesetzliche Bestimrungen des Bundes crler des Kantons bleiben vorbehalten. 

,. 

Art. 6 GRUNDB'I:.U:lEINIRAG 

Die vorstehend erwähnte öffentlicl-r-rechtli..cbe Nutzungsbeschränkung ist bei 
den betroffenen Li.ege..""lSchaften i.m Grü..rrlbuch wie folgt anzurrerken: 

•Massnal"men zum Schutze des Quellwassers" 

Art. 7 ANWENDUN3 UND KQ\."'RRLLE 

Wo nicht anders erwähnt, ist das die retreffende Einwo.t~.nerqerreinde 
für die An~ndung und Kontrolle dieses Reglerrents zuständig. 

Art. 8 INKR.~ 

\ Der Schutzzone.11plan und dieses Reglerrent treten nach Genehmigung durch den 
Regie:nmgsrat des Kantons Solothurn mitder Publikatioo im Amtsblatt in Kraft. 

Gene..l-unigt durch de.Tl Regierungsrat mit Beschluss Nr ••••••••••••••• 

'\1'Cin ........................ . 

Der Staatssehre ibe.r: 

............................ 
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Anhang 

Richtlinien gernäss Anmerkung 2: 

- Düngungsrichtlinien für den Acker- und Futterbau der eidg. landwirtschaft-
1 ichen Forschungsanstalten, publiziert als Separatdruck aus den "Mi ttei
hmgen für die Sch~izerische Landwirtschaft", Nr. 2, Jahrgang 20, 1972. 

- Wegleitung z.u einer ~ltgerechten Anwendung von Düngerr.itteln, lErausge
geben von den eidg. landwirtschaftliclEn Forschungsanstal ten, der eidg. An
stalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG) 
und dem eidg. Amt für ~ltschutz, publiziert als Separatdruck aus den 
"Mitteilungen für die Sch~izerische Landwirtschaft", Nr. 8, Jahrgang 22, 
1974. 

- Richtlinien für die An~ndung von Klärschlamm als Düngemittel in der Land
wirtschaft, herausgegel:en von ol:engenannten Stellen, publiziert als Separat
druck aus den "Mitteilungen für die Schweizerisch= Landwirtschaft", Nr. 7, 
Jahrgang 20, 1972. 

- Wegleitung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft, lErausgegel:en von 
den Bundesämtern für Landwirtschaft und für ~1 tschutz, dem Eidg. Me lio
rationsamt, den Eidg. La.ndwirtschaftlicren Forschungsanstal ten, Dezember 
1979. 

- ~1 tproblerre auf dem Lande; wie lassen sich Schäden in der ländlichen Um
\Vel t venreiden? - E:npfehlungen; herausgegel:en vorn Bundesamt für ~1 t
schutz, Bundesamt für Gesundheitswesen und vom Bu.rxiesamt für Landwirt
schaft, Nr. 319.400 d, 1981 (Vertrieb EDMZ). 

- Errpfehlung für die Verv.Bndung von Kehricht-Kompost im Pflanzenbau, reraus
gegel:en von der Zentralstelle für die Beseitigung und Verwertung von Ab
fallstoffen im Pflanzenbau an der EAWAG, DÜbendorf April 1972. 

- Merkblatt über den Schutz des Wassers vor Schädlingsl:ekämpfungsmitteln vorn 
August 1972, rerausgeg:ben von den eidg. Anstalten für das forstli<;:h2 Ver
suchsw=sen, für Obst-, W:in- und Gartenbau, der EAWAG und der eidg. For
schungsanstalt für landwirtschaftliclEn Pflanzenbau. 

- Pflanzenschutzmittelverzeichnis (ersch2int alle 2 Jahre) rerausgegel:en von 
- eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Kartenbau, Wädenswil 
- eidg. Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau, Zürich 
- eidg. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, Liel:efeld 
- Station federale de recherclEs agronc::rniques de Changins, Nyon 
- Bundesamt für Gesundreitswesen, Bern 
(Vertrieb EDMZ) 

-Weisungen des Bundesamtes für Fors~sen; Forstkalender 1980, Anhang 
s 62 ff. 
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